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§ 1

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Verein der Tagespflegen in Bayern e.V."

(2) Sitz des Vereins ist München. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Mün-

chen unter der Nummer ................... eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2

Zwecke des Vereins 

(1) Der Verein versteht sich als Interessenvertretung der Tagespflegen in Bayern.

(2) Er nutzt die professionellen Kenntnisse, Erfahrungen und Netzwerke der Mitglieder, um

den Nutzen der Tagespflegen als teilstationäre Einrichtungen der Pflege in der Bevöl­

kerung, Politik und Gesellschaft bekannt zu machen und deren weiteren Ausbau in al­

len Regionen Bayerns zu fördern.

(3) Der Verein unterstützt:

Die Förderung, Entwicklung und Umsetzung neuer Konzepte für die Betreuung 

und Pflege von Menschen, insbesondere von Menschen mit Demenz in der Ta­

gespflege sowie zur Entlastung von pflegenden Angehörigen, 

die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen mit gleicher Zielsetzung 

(4) Der Verein fördert insbesondere

Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für die Themen Leben mit Pflegebedürf­

tigkeit in der eigenen Häuslichkeit und die Unterstützungsmöglichkeit durch die 

Tagespflegen, 

den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Tagespflegen 

das gemeinsame Qualitätsmanagement durch Schulungen und kollegialer Bera­

tung 

den Aufbau neuer Tagespflegen 

(5) Der Verein akquiriert Fördermittel und Spenden zur Erfüllung der Vereinszwecke
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§ 5 Mitgliedschaft

(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen wer­

den, die Träger einer oder mehrerer Tagespflegen sind und sich den Zielen des Ver­

eins verbunden fühlen.

(2) Jeder Träger einer (oder mehreren) Tagespflege(n) ist mit einer Stimme Mitglied.

(3) Es können Fördermitglieder aufgenommen werden.

(4) Der Vorstand und /oder die Mitgliederversammlung können Ehrenmitgliedschaften

wegen besonderer Verdienste verleihen.

(5) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich an ein Mitglied des Vorstandes

zu richten. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vereinsvorstand durch Be­

schluss; die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Beschlussfassung über die Auf­

nahme des Antragstellers. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags bedarf keiner Be­

gründung.

(6) Der Verein kann einen Mitgliedsbeitrag durch Beschluss der Mitgliederversammlung

erheben; die Mitgliederversammlung entscheidet auch über dessen Höhe.

(7) Die Mitgliedschaft endet durch

a) Austritt, der jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstands­

mitglied erfolgen kann und mit Zugang dieser Erklärung wirksam wird

b) Ausschluss, der nur aus wichtigem Grund (z. B. bei einem die Vereinsziele schä­

digenden Verhalten) mit Beschluss des Vereinsvorstands erfolgen kann. Im Falle

des Ausschlusses kann das betroffene Mitglied innerhalb von vier Wochen nach

Zugang des Ausschlussbeschlusses bei ihm die Mitgliederversammlung anrufen;

diese entscheidet im Rahmen der nächsten auf den Ausschluss folgenden or­

dentlichen Mitgliederversammlung endgültig über den Ausschluss. Die Anrufung

ist schriftlich an den Vorstands\'Orsitzenden oder dessen Stellvertreter zu richten.

Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung durch Beschluss ruht die Mit­

gliedschaft. Macht das Mitglied vom Recht der Anrufung innerhalb der genannten

Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschlussbeschluss.

Darüber hinaus 

c) Endet die Mitgliedschaft bei natürlichen Personen durch Tod und bei juristi­

schen Personen mit Auflösung der juristischen Person oder mit Löschung der

Gesellschaft aus dem Handelsregister.
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d) Kein Mitglied hat während seiner Mitgliedschaft oder nach seinem Ausschei­

den Ansprüche an das Vermögen des Vereins, insbesondere nicht auf

Rückzahlung von gezahlten Beiträgen. finanzielle Verpflichtungen des Mit­

glieds gegenüber dem Verein werden durch die Beendigung der Mitglied­

schaft nicht aufgehoben.

§ 6 Organe

Organe des Vereins sind 

a) der Vereinsvorstand

b) die Mitgliederversammlung.

§7

Vereinsvorstand 

(1) Der Vereinsvorstand besteht aus mindestens 3, in der Regel 5 Mitgliedern des Vereins.

Er wählt sich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

(2) Die Mitglieder des Vereinsvorstands werden von der Mitgliederversammlung jeweils für

die Dauer von vier Jahren bestellt.

(3) Nach Ablauf der Amtszeit bleibt ein Mitglied des Vereinsvorstands so lange im Amt, bis

ein Nachfolger gewählt ist und dieser die Wahl angenommen hat, höchstens jedoch für

die Dauer von drei Monaten.

(4) Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein jeweils durch zwei Vorstandsmitglie­

der, darunter der Vorsitzende oder der Stellvertreter, vertreten.

Die Mitgliedschaft im Vereinsvorstand endet - außer durch Tod - durch 

a. Niederlegung mit schriftlicher Erklärung gegenüber dem Vereinsvorsitzenden oder

dessen Stellvertretern

b. Ablauf der Amtszeit

c. Ausschluss aus dem Vereinsvorstand, der nur aus wichtigem Grund (z. B. bei Unfä­

higkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder bei einem die Vereinsziele

schädigendem Verhalten) und auf der Grundlage eines Beschlusses der Mitglieder­

versammlung erfolgen kann.
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Vereinsvorstands, bei einem mehr als dreiköpfigen Vereinsvorstand 2/3 des Vereins­

vorstands anwesend sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mit­

glieder des Vereinsvorstands anwesend sind und diese nicht widersprechen. 

(4) Der Vereinsvorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden, so­

weit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein An­

trag als abgelehnt.

(5) Außerhalb von Sitzungen können Beschlüsse auch im schriftlichen Umlauf- oder

Sternverfahren oder telefonisch gefasst werden, wenn sich alle Mitglieder des Vereins­

vorstands mit dem jeweiligen Verfahren schriftlich einverstanden erklären oder an der

Beschlussfassung teilnehmen. Die Schriftform gilt auch durch E-Mail gewahrt.

(6) Über die Ergebnisse der Sitzungen des Vereinsvorstands und der Beschlussfassung

im schriftlichen oder telefonischen Verfahren sind Niederschriften zu fertigen. Sie sind

vom Leiter der Sitzungen und vom Protokollführer - bei Beschlussfassung

außerhalb von Sitzungen vom Vorstandsvorsitzenden oder dessen Stellvertreter - zu

unterzeichnen, umgehend per Kopie allen Mitgliedern des Vereinsvorstands zu über­

mitteln und im Original bei dem Verein zu bewahren.

§9

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung tritt unter Einhaltung einer Frist von mindestens vier Wochen

auf Einladung des Vereinsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung seiner Stellvertre­

ter, einmal im Jahr zusammen (ordentliche Mitgliederversammlung), oder wenn das Inte­

resse des Vereins es erfordert oder mindestens einem Drittel seiner Mitglieder des Ver­

eins die Einberufung einer Mitgliederversammlung verlangen (außerordentliche Mitglie­

derversammlung). Die Einladung erfolgt mittels einfachen Briefes, Faxes oder E-Mails

unter Angabe des Orts, der Zeit und der Tagesordnung.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vereinsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung

von dessen Stellvertreter, anderenfalls von einem anderen Mitglied des Vereinsvorstands

geleitet. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer.

(3) Jedes ordentliche Mitglied des Vereins hat eine Stimme. Ein stimmberechtigtes Mitglied

des Vereins kann sein Stimmrecht in Textform (z. B. handschriftlich, per E-Mail, per Fax)

auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied übertragen. Jedes Mitglied kann höchstens
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§10

Satzungsänderung 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnis­
se, vor allem der rechtlichen Grundlagen bzw. der wirtschaftlichen Bedingungen, des
Vereins notwendig sind. Sie dürfen den steuerbegünstigten Status des Vereins nicht be­
einträchtigen. Soweit sich Satzungsänderungen auf den steuerbegünstigten Status des
Vereins auswirken können, sind sie der zuständigen Finanzbehörde vorab zur Stellung­
nahme vorzulegen.

(2) Beschlüsse nach § 1 O Abs. (1) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Mehrheit von zwei Drit­
tel der Stimmen der bei der Mitgliederversammlung anwesenden und vertretenen Ver­
einsmitglieder.

§ 11

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen wer­
den, welche zu diesem Zweck einzuberufen ist. Der Beschluss über die Auflösung bedarf
einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen der bei der Mitgliederversammlung anwe­
senden und vertretenen Vereinsmitglieder. Wird die Auflösung beschlossen, sind zu­
gleich ein oder mehrere Liquidatoren zu wählen.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an die Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e.V., die

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden
hat.

Die Satzung wurde errichtet am 15.10.2019 und zuletzt geändert am 27.07.2020 




